Vereinbarung für die individuelle Erbringung und Abwicklung von Leistungen für Bildung und Teilhabe mit Gutscheinen nach §§ 28 ff. SGB II

zwischen

dem Jobcenter Dithmarschen
(nachfolgend „Jobcenter)“ genannt)

vertreten durch den Geschäftsführer
Herrn Karsten Böhmke
und

der ________ (Person)/ __________ (Einrichtung)

(nachfolgend „Leistungsanbieter“ genannt)

vertreten durch ____________

1. Gegenstand der Vereinbarung

Gegenstand der Vereinbarung ist die Erbringung und Abrechnung von Leistungen zur Teilhabe.  

Die zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus der Anlage. Der Leistungsanbieter kann diese unter den Voraussetzungen dieser Vereinbarung beim Jobcenter Dithmarschen in Rechnung zu stellen. Die Anlage ist Bestandteil dieser Vereinbarung.

2. Höhe der Vergütung

(1) 
Für die nach Nummer 1 vereinbarte Leistung wird folgende Vergütung pro Leistungsberechtigtem festgelegt:

□ Schul- und Kindertageseinrichtungsausflüge: tatsächliche Aufwendungen (ohne „Taschengeld“)

□ Lernförderung: __ € je Stunde/Nachhilfestunde/Monat

□ Mittagsverpflegung: __ € je Mittagessen/Monat

□ Verein: gültiger Jahresmitgliedsbeitrag von z.Zt. __ €

□ Unterricht in künstlerischen Fächern, angeleitete Aktivitäten und kulturelle Bildung: __ € je Stunde/Kurs/Monat

□ Teilnahme an Freizeiten: tatsächliche Aufwendungen bis zu 60 € innerhalb von sechs Monaten

(Zutreffendes ankreuzen)

(2) Die Vergütung kann im gegenseitigen Einvernehmen angepasst werden.

3. Abrechnung

(1) 
Der Gutschein kann bis spätestens 6 Monate nach Ablauf der Gültigkeit bei dem ausstellenden Jobcenter eingereicht und abgerechnet werden. Der Gutschein kann vorsehen, dass ein Teil der Vergütung nach Nr. 2 dieser Vereinbarung als Eigenanteil auf den Leistungsberechtigten entfällt, sofern [Optional bei Mehraufwendungen Mittagsverpflegung: die Leistung mit dem Regelbedarf teilweise abgedeckt ist oder] dessen Einkommen den Anspruch auf die Leistung mindert. In diesem Fall ist der Gutschein über den Restbetrag ausgestellt. Der Leistungsanbieter kann nur den auf dem Gutschein bescheinigten (Rest-) Betrag mit dem Jobcenter abrechnen.

(2)
Der Leistungsanbieter reicht den Gutschein im Original ein. Macht er nur einen Teilbetrag aus dem Gutschein geltend, muss er dies auf dem Original des Gutscheins vermerken. Dann genügt die Vorlage einer Kopie des mit dem Vermerk versehenen Gutscheins bei dem Jobcenter. In diesem Fall behält der Leistungsberechtigte das Original. 

(3)  Der Leistungsanbieter rechnet nur die Nettoaufwendungen ab. Erstattungen oder Spenden Dritter, auch und insbesondere für einzelne Kinder reduzieren den abrechnungsfähigen Betrag.

(4)
Der Leistungsanbieter darf mit dem Leistungsberechtigten vereinbaren, dass terminlich festgelegte aber nicht in Anspruch genommene Leistungen abgerechnet werden dürfen. Der Leistungsanbieter weist das Jobcenter bzw. die für den Kinderzuschlag zuständige Stelle bei der Abrechnung auf solche Sachverhalte hin.

(5) 
Der Leistungsanbieter gibt den Vertretern des Jobcenters oder dessen Beauftragten auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte und Nachweise zur Erbringung der Leistung. 

(6)     Die Vereinbarung gilt auch für Gutscheine, die für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz ausgestellt werden. Sofern die Zuständigkeit für Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Empfänger von Kinderzuschlag oder Wohngeld nach § 6 b Kindergeldgesetz auf den Kreis Dithmarschen übertragen wird,  gilt die Vereinbarung auch für die in diesem Zusammenhang ausgestellten Gutscheine. 
4. Geltungsdauer und Kündigung

(1) 
Diese Vereinbarung tritt ab 01.01.2011 in Kraft und wird für eine Dauer von 12 Monaten geschlossen. Sie verlängert sich um 12 Monate, sofern sie nicht mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt wird.
(2) 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund (auch für einzelnen Leistungen nach dieser Vereinbarung) bleibt unberührt(. 

5. Datenaustausch und Datenschutz

Der Leistungsanbieter ist einverstanden, dass die für die Abrechnung erforderlichen Daten auch anderen Trägern der Leistungen zur Verfügung gestellt und dort elektronisch erfasst und gespeichert werden 
Der Leistungsanbieter hält die datenschutzrechtlichen Bestimmungen ein. 

6. Schlussbestimmungen.
(1) [Optional bis Inkrafttreten: Die Vereinbarung wird nur gültig, wenn das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch in Kraft tritt und dabei der wesentliche Inhalt der Regelungen in der Fassung vom 25.02.2011 erhalten bleibt.]
Ort, Datum





Ort, Datum

_____________________________

_________________________________

Unterschrift Leistungsanbieter/


Unterschrift Jobcenter/Beauftragter

gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen

Einwilligungserklärung des Leistungsanbieters
 FORMCHECKBOX 
 
Hiermit willige ich ein, dass die Information über mein Angebot – einschließlich der erforderlichen personenbezogenen Daten (z.B. Ansprechpartner, Anschrift) - vom Jobcenter, vom kommunalen Träger und von den für den Kinderzuschlag/Wohngeld zuständigen Stellen erfasst und gemeinsam mit den Angeboten anderer Leistungsanbieter an Leistungsberechtigte weitergegeben werden. Dies erfolgt zu dem Zweck, dem Leistungsberechtigten einen Überblick über das zur Verfügung stehende Angebot zu verschaffen. 

 FORMCHECKBOX 
 
Ich stimme einer Veröffentlichung der o. g. Daten im Internet zu; diese bezweckt eine weitere Erhöhung der Transparenz.

Mir ist bewusst, dass die Erteilung dieser Einwilligung freiwillig ist und jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Sofern sie verweigert wird, entstehen hieraus keine unmittelbaren negativen Folgen. Allerdings ist damit zu rechnen, dass sich die Wahrscheinlichkeit, Gutscheine abzuwickeln, durch die Zustimmung zur Veröffentlichung erhöht.

Ort, Datum

_____________________________



Unterschrift Leistungsanbieter/




gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen[image: image1.png]



( Dies gilt z.B., wenn der Leistungsanbieter jugendgefährdende, strafbare oder verfassungsfeindliche Zielsetzungen verfolgt oder Kindern und Jugendlichen Zugang zu Medien verschafft, die solche Inhalte haben. Auf Verlangen des Jugendamtes ist die Vereinbarung außerordentlich zu kündigen.





